
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DS VVS 05/09 
      
 
 
 27.11.2009 
 
 610-18.01 
 
 

Verbandsversammlung am 11.12.2009 
 
 
 
TOP 7   (öffentlich) 
Zusammenschluss der Verbandsmitglieder zu Fraktionen 
 
–  Information  – 
 
 
 
Die Mitglieder der Verbandsversammlung können sich zu Fraktionen zusammen-
schließen. Nach § 2 Abs. 1 der Geschäftsordnung der Verbandsversammlung des 
Regionalverbandes muss aufgrund der Mitgliederzahl der Verbandsversammlung 
eine Fraktion aus mindestens 4 Mitgliedern bestehen. Ein Mitglied der Verbands-
versammlung kann nicht mehreren Fraktionen angehören. 
 
Die Bildung einer Fraktion und ihre Bezeichnung ist dem Verbandsvorsitzenden 
unter Nennung des Fraktionsvorsitzenden, seiner Stellvertreter und der übrigen 
Mitglieder mitzuteilen. 
 
Die Reihenfolge der Fraktionen bestimmt sich nach deren Stärke.  
 
Folgende Fraktionsvorsitzende und deren Stellvertreter wurden von den Fraktio-
nen benannt.  
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CDU 
Fraktionsstärke: 31 Mitglieder 
 
Vorsitzender: Mungenast, Klaus-Peter 
Stellvertreter: Beck, Karl-Heinz 
 Kieber, Volker 
 Schätzle, Bernhard 
 
 
FWV 
Fraktionsstärke: 17 Mitglieder 
 
Vorsitzender: Doll, Valentin 
Stellvertreter: Gamb, Albert 
 Schlotter, Fritz 
 
 
SPD 
Fraktionsstärke: 15 Mitglieder 
 
Vorsitzender: Sandfort, Wolfgang  
Stellvertreter: Prof. Dr. Dr. Essmann, Hans 
 Bußhardt, Hartwig 
 Zimmermann, Reiner 
  
  
Bündnis 90/Die Grünen 
Fraktionsstärke: 10 Mitglieder 
 
Vorsitzender: Friebis, Eckart 
Stellvertreterin: Schwarz-Marstaller, Angelika 
 
 
FDP 
Fraktionsstärke: 5 Mitglieder 
 
Vorsitzender: Baas, Hans 
Stellvertreter: Ehret, Dieter 

 
 
 
 
 
 
 
 


